
 
Verordnung der Stadt Pulsnitz 

über das Offenhalten der Verkaufsstellen in Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und 
Wallfahrtsorten 

 
     Rechtsgrundlagen  
Aufgrund von § 7 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 des Sächsischen Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten 
vom 16. März 2007 in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2007 (SächsGVBl. S. 42, 
Nr. 4/2007) i. V. m. Anlage 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über die 
Ladenschlusszeiten in Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorten sowie auf bestimmten 
Flughäfen und Bahnhöfen (Ladenschlussverordnung - LschlVO)  vom 20. April 2006 SächsGVBl. 
S. 98, 459 sowie des § 7 i.V.m. § 36 Abs. 3 des  Sächsischen Gesetz über kommunale 
Zusammenarbeit (SächsKomZG) SächsGVBl. Jg. 1993 Bl.-Nr. 39 S. 815, ber. S. 1103 verordnet 
der Gemeinschaftsausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz mit den Gemeinden 
Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn, Steina, Oberlichtenau und den dazugehörigen Ortsteilen: 
 
  

§ 1 
      
(1) Verkaufsstellen in den in der Anlage 1 zu dieser Verordnung aufgeführten Orten dürfen an 

Sonn- und Feiertagen für den Verkauf der in § 7 Abs. 2 Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes  
aufgeführten Waren (Anlage 2) 

                       
                                       von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein.  
       
(2) Für die anderen Tage gelten die allgemeinen Ladenschlusszeiten entsprechend § 3 Abs. 1 des        

Sächsischen Ladenöffnungsgesetzes. 
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 13 Abs. 1 SächsLadÖffG handelt, wer als Inhaber einer   

Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als verantwortliche Person vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen der Bestimmung des § 1 Verkaufsstellen öffnet, Waren gewerblich anbietet 
oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 EUR geahndet 

werden. 
 
(3) Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

(OwiG) ist das Regierungspräsidium Dresden. 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
 
 
Pulsnitz, 2. Oktober 2007 
 
 
 
 
             
Rückwardt 
Bürgermeister und Vorsitzender  
der Verwaltungsgemeinschaft 

 
 



Anlage 1 
 
 
 
 
Ausflugsort 
 
Pulsnitz, Stadt 
 
 
 
Erholungsorte 
 
Ohorn 
Steina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
         



              Anlage 2 
 
Warenliste 
 
 
Zeitungen, Zeitschriften 
 
Straßenkarten, Straßenpläne 
 
Reiselektüre 
 
Schreibmaterialien 
 
Tabakwaren 
 
Blumen 
 
Reisetoilettenartikel 
 
Bild- und Tonträger aller Art 
 
Bedarf für Reiseapotheken 
 
Reiseandenken 
 
Geschenkartikel und Spielzeug geringeren Wertes 
 
Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen sowie ausländische Geldsorten 
 
Sportartikel 
 
Badgegenstände 
 
Devotionalien 
Gegenstände, die als Ausdruck und zur Förderung der religiösen Andacht benötigt                           
werden, wie z.B. Gebetsbücher, und –bilder, Heiligenbilder und Rosenkränze 
 
Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind 
Waren, die in einem Ort oder Gebiet als Besonderheit hergestellt oder landschaftlich mit ihnen 
verbunden sind 
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